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Beschlussvorlage 6314/2021 
 

Fachbereich 3 
Herr Seiler 

Erweiterung/Anpassung Straßenbeleuchtung "Kelberger Straße" 
(zw. Autohaus Scherer und Dachdeckerwohnheim) 
hier: außerplanmäßige Bereitstellung der Mittel 

Beratungsfolge Stadtrat 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stadtrat beschließt die außerplanmäßige Bereitstellung des erforderlichen Mittelbedarfs 
zur Erweiterung/Anpassung der Straßenbeleuchtung im Zuge der „Kelberger Straße“ 
(zwischen Autohaus Scherer und Dachdeckerwohnheim). 

 

Gremium Ja Nein Enthaltung wie Vorlage TOP 

Stadtrat      

 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der bereits seit längerer Zeit geführten Korrespondenz mit dem Landesbetrieb 
Mobilität (LBM) im Zusammenhang mit einer ordnungsgemäßen und fußgängerfreundlichen 
Wegeverbindung im Zuge der stadtauswärts führenden Kelberger Straße – zwischen 
Autohaus Scherer und Dachdeckerwohnheim – wurde diese nun von Seiten des LBM 
konkretisiert. 
 
Der rd. 300 m lange Lückenschluss wird / wurde hinsichtlich der Planung, Ausschreibung, 
Vergabe, Bauüberwachung und Vertragsabwicklung federführend durch den LBM im 
Einvernehmen mit der Stadt betreut. 
 
Hierbei wurde städtischerseits in Abstimmung mit dem LBM vereinbart, dass die Kosten zur 
baulichen Herstellung der Wegetrasse ausschließlich aus dem Budget des LBM getragen 
werden. Die gleichfalls notwendige und aus Gründen der Verkehrssicherheit geforderte 
Wegeausleuchtung war / ist nach Korrespondenz zwischen beiden Vertragsparteien 
kostenmäßig über den städtischen Haushalt zu finanzieren. 
 
Eine Mittelanmeldung im städtischen Haushalt konnte aufgrund der fehlenden 
Konkretisierung einer Zeitspanne bzw. der Festlegung eines Zeitfensters für die bauliche 
Umsetzung der Gehweganlage seitens des LBM nicht termingerecht vorgenommen werden. 
 
Die beitragsrechtlichen Folgen werden derzeit geprüft. Hierzu erfolgt noch eine Berechnung 
des aufgrund der derzeit bekannten Kosten und Kostenschätzungen entstehenden 
Beitragssatzes. Zu diesem Sachverhalt wird es nach abgeschlossener Prüfung auch eine 
entsprechende Vorlage für die zuständigen Gremien geben. 
  

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Gesamtkosten für die Erweiterung bzw. Anpassung der bereits bestehenden 
Beleuchtung belaufen sich auf rd. 40.000 €. Die Deckung erfolgt über Einsparung des 
Projektes „Sanierung Siegfriedstraße im Rahmen der Kanalerneuerung“. 
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Familienverträglichkeit: 
 
Hat die geplante Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf Familien in 
der Stadt Mayen? 
 
Nein 
 
Demografische Entwicklung: 
 
Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare Auswirkung auf die maßgeblichen 
Bestimmungsgrößen des demografischen Wandels und zwar 

 die Geburtenrate 

 die Lebenserwartung 

 Saldo von Zu- und Wegzug (Migration, kommunale Wanderungsbewegung) 
und beeinflusst damit in der Folge die Bevölkerungsstruktur der Stadt Mayen? 
 
Nein 
 
Barrierefreiheit: 
 
Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die in der 
Stadt vorhandenen Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit? 
 
Nein 
 
Innovativer Holzbau: 
 
Sofern es sich um ein Bauwerk handelt: Kann das Bauwerk als innovatives Holzbauwerk 
errichtet werden: 
Ja:   Nein:   Entfällt:   
 
 
Welche Auswirkungen ergeben sich aus dem verfolgten Vorhaben für das Klima?: 
 
Inwieweit wurden Klima- und Artenschutzaspekte berücksichtigt? Wurde beispielsweise bei 
Baumaßnahmen bzw. Renovierungsmaßnahmen die Möglichkeit von Solarthermie- und 
Photovoltaik-Anlagen geprüft? Wurde die CO2-Bilanz von zu beschaffenden Produkten 
geprüft / verglichen? 
 
Wegen der Insektenfreundlichkeit erfolgte die Leuchtenbestückung mit einer max. 
Farbtemperatur von 2.700 K. 

 
Anlagen: 
Lageplan Leuchtenstandorte (ohne Maßstab)  
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